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- konsolidierte Lesefassung - 
 

Rahmenprüfungsordnung 
für die Bachelor- und Masterstudiengänge 

der Universität Rostock 
(RPO-Ba/Ma)  

 
Vom 29. September 2013 

 
Änderungen: 
-  § 17, § 3 und § 19 geändert durch die Erste Satzung zur Änderung der Rahmen-
prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität Rostock 
vom 29. September 2013 
 
Aufgrund von § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 38 Absatz 1 des Landeshochschul-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Januar 2011 (GVOBl. M-V S. 
18), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 
208, 211) geändert worden ist, hat die Universität Rostock folgende Satzung zur Än-
derung der Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge als 
Satzung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Ordnung enthält studiengangsübergreifende Regelungen für den Ab-
schluss von Bachelor- und Masterstudiengängen an der Universität Rostock. Sie gilt 
in Verbindung mit der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung ei-
nes Studiengangs, die ergänzende, insbesondere fach- und studiengangsspezifische 
Regelungen enthält.  
 
(2) In Ausnahmefällen kann bei Vorliegen eines sachlichen Grundes und nach 
Maßgabe von § 13 Absatz 3 Landeshochschulgesetztes auch von den Vorgaben 
dieser Rahmenprüfungsordnung in einer Studiengangsspezifischen Prüfungs- und 
Studienordnung abgewichen werden. Gleiches gilt für besondere Studienangebote, 
insbesondere für Teilzeitstudiengänge, Studiengänge mit einem gemeinsamen Ab-
schluss oder Doppelabschluss (joint degree oder double degree) und Reformmodel-
le. Ergibt sich ansonsten, dass eine Bestimmung einer Studiengangsspezifischen 
Prüfungs- und Studienordnung mit dieser Ordnung nicht vereinbar ist, so hat die 
Rahmenprüfungsordnung Vorrang. 
 
 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen für einen Bachelorstudiengang 

 
(1) Als allgemeine Zugangsvoraussetzung für einen Bachelorstudiengang an der 
Universität Rostock gilt der erfolgreiche Abschluss einer auf das Studium vorberei-
tenden Bildung. Die für ein Studium an der Universität erforderliche Qualifikation wird 
durch den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife oder einer einschlägigen fachge-
bundenen Hochschulreife oder einer durch Rechtsvorschrift oder von der zuständi-
gen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Zugangsberechtigung oder durch 
eine Zugangsprüfung für beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ohne 
Hochschulreife nachgewiesen. 
 
(2) Für einen Studiengang in deutscher Sprache sind von den Studienbewerberin-
nen und Studienbewerbern, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben oder die Deutsch nicht als Muttersprache 
erlernt haben, ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache nachzuweisen. Als 
Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse gilt die in der Studiengangs-
spezifischen Prüfungs- und Studienordnung festgelegte Niveaustufe. Über die Aner-
kennung anderer ausreichender deutscher Sprachkenntnisse entscheidet der Prü-
fungsausschuss auf Antrag nach den Empfehlungen des Sprachenzentrums der Uni-
versität Rostock. 
 
(3) Für einen Studiengang, der in englischer Sprache oder einer anderen Fremd-
sprache angeboten wird, sind von den Studienbewerberinnen und Studienbewer-
bern, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer solchen fremdsprachli-
chen Einrichtung erworben oder die diese Fremdsprache nicht als Muttersprache 
erlernt haben, ausreichende Kenntnisse der erforderlichen Fremdsprache nachzu-
weisen. Als Nachweis ausreichender Fremdsprachenkenntnisse gilt die in der Studi-
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engangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung festgelegte Niveaustufe. Über 
die Anerkennung anderer ausreichender Sprachkenntnisse entscheidet der Prü-
fungsausschuss auf Antrag nach den Empfehlungen des Sprachenzentrums der Uni-
versität Rostock. 
 
(4) Sofern in der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung vorge-
sehen, kann vor Aufnahme des Studiums gemäß § 18 Absatz 2 Landeshochhoch-
schulgesetz ein Praktikum in einem studiengangsrelevanten Einsatzgebiet zu absol-
vieren sein. 
 
(5) Zu einem Bachelorstudiengang kann nicht zugelassen werden, wer nach einem 
Studium, dessen Inhalte sich überwiegend mit denen des angestrebten Studien-
gangs decken, bereits einen entsprechenden Abschluss erworben hat. Hierüber ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen für einen Masterstudiengang 

 
(1) Als generelle Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang an der Uni-
versität Rostock ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss nachzuwei-
sen. Der Zugang zu einem weiterbildenden Masterstudiengang setzt außerdem eine 
mindestens einjährige qualifizierte berufspraktische Erfahrung voraus. Unter Berück-
sichtigung von § 38 Absatz 10 Landeshochschulgesetz sollen weitere Zugangsvo-
raussetzungen in der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung be-
stimmt werden. 
 
(2) Für einen Studiengang in deutscher Sprache sind von den Studienbewerberin-
nen und Studienbewerbern, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben oder die Deutsch nicht als Muttersprache 
erlernt haben, ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache nachzuweisen. Als 
Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse gilt die in der Studiengangs-
spezifischen Prüfungs- und Studienordnung festgelegte Niveaustufe. Über die Aner-
kennung anderer ausreichender deutscher Sprachkenntnisse entscheidet der Prü-
fungsausschuss auf Antrag nach den Empfehlungen des Sprachenzentrums der Uni-
versität Rostock. 
 
(3) Für einen Studiengang, der in englischer Sprache oder einer anderen Fremd-
sprache angeboten wird, sind von den Studienbewerberinnen und Studienbewer-
bern, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer solchen fremdsprachli-
chen Einrichtung erworben oder die diese Fremdsprache nicht als Muttersprache 
erlernt haben, ausreichende Kenntnisse der erforderlichen Fremdsprache nachzu-
weisen. Als Nachweis ausreichender Fremdsprachenkenntnisse gilt die in der Studi-
engangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung festgelegte Niveaustufe. Über 
die Anerkennung anderer ausreichender Sprachkenntnisse entscheidet der Prü-
fungsausschuss auf Antrag nach den Empfehlungen des Sprachenzentrums der Uni-
versität Rostock. 
 
(4) Die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen ist unter Vorlage beglaubigter Ko-
pien der entsprechenden Unterlagen in deutscher oder englischer Sprache mit dem 
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Antrag auf Zulassung zum Studiengang nachzuweisen. Über das Gelingen des 
Nachweises entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(5) Liegt das Abschlusszeugnis bei Ablauf der Bewerbungsfrist noch nicht vor, rich-
tet sich das Zulassungsverfahren nach § 17 Absatz 4 Landeshochschulgesetz in 
Verbindung mit der Satzung der Universität über die Zulassung zum Studium 
(URZS). 
 
(6) Nach Maßgabe der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung 
können auch Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die bestimmte Zu-
gangskriterien nicht erfüllen, falls sie eine besondere Eignung für das Masterstudium 
erwarten lassen. Das Erfordernis eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulab-
schlusses bleibt davon unberührt. Insbesondere kann eine Zulassung unter Vorbe-
halt erfolgen, im Falle einer Zulassungsbeschränkung unter Beachtung von § 4 
Hochschulzulassungsgesetz. 
 
(7) Zu einem Masterstudiengang kann nicht zugelassen werden, wer nach einem 
Studium, dessen Inhalte sich überwiegend mit denen des angestrebten Studien-
gangs decken, bereits einen entsprechenden Abschluss erworben hat. Hierüber ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 

§ 4 
Studiengang, Dauer und Abschluss des Studiums 

 
(1) Der Bachelorstudiengang führt zu einem ersten, der Masterstudiengang zu ei-
nem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss. 
 
(2) Bachelor- und Masterstudiengänge werden regelmäßig in deutscher Sprache 
angeboten. Der ganze Studiengang oder einzelne Module einschließlich ihrer Mo-
dulprüfung können aber auch in englischer oder einer anderen Fremdsprache ange-
boten werden. Einzelheiten dazu ergeben sich aus der jeweiligen Studiengangsspe-
zifischen Prüfungs- und Studienordnung sowie den Modulbeschreibungen.  
 
(3) Bachelor- und Masterstudiengänge können je nach Studiengangsspezifischer 
Prüfungs- und Studienordnung zum Wintersemester und/oder zum Sommersemester 
begonnen werden. 
 
(4) Die Regelstudienzeit für einen Bachelorstudiengang beträgt nach Maßgabe der 
Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung mindestens sechs und 
höchstens acht Semester, für einen Masterstudiengang mindestens zwei und höchs-
tens vier Semester. Ein konsekutiver Zusammenhang von einem Bachelor- und ei-
nem Masterstudiengang darf höchstens zehn Semester umfassen. Längere als die 
genannten Regelstudienzeiten dürfen nur in besonders begründeten Fällen festge-
setzt werden. 
 
(5) Die Universität Rostock verleiht nach erfolgreichem Abschluss eines Bachelor- 
oder Masterstudiengangs den in der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studi-
enordnung bestimmten akademischen Abschlussgrad. 
 



RPO-Ba/Ma    

Seite 6 von 28 

(6) Nach Maßgabe der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung 
kann auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten unter Einrechnung der im Rahmen 
des vorangegangenen Bachelorabschlusses erworbenen Leistungspunkte mit min-
destens 300 Leistungspunkten anstelle des Mastergrades auch ein Diplomgrad ver-
liehen werden, sofern sichergestellt ist, dass die erbrachten Studien- und Prüfungs-
leistungen denen eines Diplomstudiengangs mindestens gleichwertig sind. 
 
(7) Bei einem Teilzeitstudiengang verlängert sich die Regelstudienzeit. Sie folgt 
aus der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung und kann höchs-
tens die doppelte Semesterzahl eines entsprechenden Vollzeitstudiengangs umfas-
sen. In geeigneten Studiengängen kann darüber hinaus das Studium auf Antrag der 
Kandidatin/des Kandidaten auch als Teilzeitstudium absolviert werden. Das Nähere, 
insbesondere zu den Zugangsvoraussetzungen und zur höchstmöglichen Verlänge-
rung der Regelstudienzeit, regelt die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studi-
enordnung. 
 
 

§ 5 
Studienaufenthalt im Ausland 

 
(1) Die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung kann für einen 
Studiengang einen studienbezogenen Aufenthalt an einer ausländischen Hochschule 
vorsehen, wenn dies aus fachlichen Gründen zweckmäßig erscheint. Der Aufenthalt 
ist mit den übrigen Teilen des Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und in 
den Studiengang einzuordnen. Näheres zum Auslandsaufenthalt, insbesondere zur 
Lage und Dauer sowie den weiteren Anforderungen, folgt aus der Studiengangsspe-
zifischen Prüfungs- und Studienordnung. 
 
(2) Die Universität Rostock fördert im Hinblick auf die Internationalisierung der Ar-
beitswelt und den mit einem Auslandsaufenthalt verbundenen Erwerb der Sprach- 
und Sozialkompetenz auch einen freiwilligen Studienaufenthalt an einer ausländi-
schen Hochschule. Die Absolvierung eines solchen Auslandstudiums ist in Abspra-
che mit der Fachstudienberaterin/dem Fachstudienberater möglich. Der Auslands-
aufenthalt ist frühzeitig vorzubereiten.  
 
(3) Die Kandidatin/der Kandidat und die zuständigen Lehrenden schließen vor Auf-
nahme des Auslandaufenthaltes eine Lehr- und Lernvereinbarung ab, die bei even-
tuellen Änderungen aktualisiert werden kann. In der Lehr- und Lernvereinbarung sol-
len insbesondere die Lernziele und -inhalte, der Zeit- und Sachplan, zu belegende 
Lehrveranstaltungen und zu erbringende Leistungen, sowie die Änderungsmöglich-
keiten der Lehr- und Lernvereinbarung festgehalten werden. Zur Prüfung der Gleich-
wertigkeit und vollen Anerkennung der im Ausland zu erbringenden Leistungen hat 
vor Antritt des Auslandsaufenthaltes auch eine Abstimmung mit dem Prüfungsaus-
schuss zu erfolgen. Im Übrigen gilt § 19. Die Finanzierung des Auslandssemesters 
liegt in der Verantwortung der Kandidatin/des Kandidaten. Möglichkeiten der finanzi-
ellen Unterstützung durch Stipendienprogramme, Auslands-BaföG oder ähnlichem 
sollten rechtzeitig erschlossen werden. Eine Beratung über Studien- und Fördermög-
lichkeiten im Ausland erfolgt im Akademischen Auslandsamt der Universität Rostock. 
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§ 6 
Leistungspunktsystem und Modulstruktur 

 
(1) Das Studium gliedert sich in Module (Pflichtmodule, Wahlpflichtmodule und 
Wahlmodule). Die Module umfassen inhaltlich zusammenhängende Lehrveranstal-
tungen und erstrecken sich in der Regel über ein Semester; in begründeten Aus-
nahmefällen kann sich ein Modul über zwei aufeinander folgende Semester erstre-
cken. Die jeweiligen Lehr- und Lernformen der Module sind in der Studiengangsspe-
zifischen Prüfungs- und Studienordnung und in den Modulbeschreibungen aufge-
führt. Eine Beschreibung aller Module befindet sich im Modulhandbuch zum jeweili-
gen Studiengang. Im Modulhandbuch sind universitätseinheitlich für jedes Pflicht-, 
Wahlpflicht- und Wahlmodul die gemäß den Strukturvorgaben der Kultusministerkon-
ferenz erforderlichen Beschreibungen festzuhalten. Die jeweilige Studiengangsspezi-
fische Prüfungs- und Studienordnung enthält eine Auflistung der Module des Studi-
engangs mit Angaben zu: Sprache, Präsenzlehre, Dauer des Moduls, Termin des 
Moduls, Lern- und Qualifikationsziele (Kompetenzen), Teilnahmevoraussetzungen, 
zu erzielende Leistungspunkte sowie Anzahl, Art und Umfang von Prüfungsvorleis-
tungen und Prüfungs- und Studienleistungen. Detailliertere Modulbeschreibungen 
enthält das elektronische zentrale Modulverzeichnis der Universität Rostock. 
 
(2) Während des Studiums sind Leistungspunkte zu erwerben. Sie sind ein quantita-
tives Maß für den mit dem Studium verbundenen durchschnittlichen zeitlichen Ar-
beitsaufwand der Studierenden. Je Semester sind im Schnitt 30 Leistungspunkte, in 
berufsbegleitenden Studiengängen 15 Leistungspunkte zu erwerben; das entspricht 
einem Arbeitsaufwand von etwa 900 beziehungsweise 450 Stunden. Dieser Studien-
umfang soll bei der Auswahl von Wahlpflicht- und Wahlmodulen eines Semesters 
nicht wesentlich über- oder unterschritten werden. Pro Studienjahr sind in der Regel 
60 Leistungspunkte zu erwerben, in berufsbegleitenden Studiengängen in der Regel 
30 Leistungspunkte. Der Erwerb von Leistungspunkten ist regelmäßig an das Beste-
hen der jeweiligen Modulprüfung beziehungsweise dem erfolgreichen Nachweis von 
bestimmten Studienleistungen gebunden. Nach bestandener Modulprüfung bezie-
hungsweise Erbringen der Studienleistungen werden die dem jeweiligen Modul zu-
geordneten Leistungspunkte vergeben. 
 
(3) Bei Lehr- und Lernformen, in denen zum Erwerb des Lernziels die regelmäßige 
aktive Beteiligung der Kandidatinnen und Kandidaten erforderlich ist, kann in der 
Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung die Pflicht zur regelmäßi-
gen Anwesenheit der Kandidatinnen und Kandidaten vorgesehen werden. 
 
(4) Der Zugang zu einzelnen Lehrveranstaltungen kann in begründeten Ausnahme-
fällen nach Maßgabe der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung 
beschränkt werden, wenn wegen Art und Zweck der Lehrveranstaltung oder aus 
sonstigen Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl 
erforderlich ist. 
 
 

§ 7 
Prüfungsaufbau 
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(1) Bachelor- und Masterprüfung bestehen aus studienbegleitenden Modulprüfun-
gen einschließlich der Abschlussprüfung in den Abschlussmodulen „Bachelorarbeit“ 
beziehungsweise „Masterarbeit“ gemäß Abschnitt II. Die Modulprüfungen bestehen 
in der Regel aus einer, maximal aus zwei Prüfungsleistungen. Sofern ein inhaltlicher 
Zusammenhang besteht und mit dem Bestehen der Prüfung inhaltlich das Erreichen 
der modulspezifischen Lernziele nachgewiesen wird, können mehrere Module über 
zwei aufeinander folgende Semester im Umfang von maximal 24 Leistungspunkten 
auch mit einer gemeinsamen Prüfung abgeschlossen werden. Für den Fall, dass 
mehrere Module mit einer Prüfung abgeschlossen werden, kann die Studiengangs-
spezifische Prüfungs- und Studienordnung regeln, ob die Module auch einzeln belegt 
werden können und welche Prüfungsleistungen dann erbracht werden müssen. Der 
Prüfungsumfang ist stets auf das notwendige Maß zu beschränken.  
 
(2) Module können auch Prüfungsvorleistungen vorsehen. Prüfungsvorleistungen 
sind Leistungsüberprüfungen, die eine fachliche Voraussetzung für die Teilnahme an 
einer Modulprüfung darstellen sowie sachlich notwendig sind, um das Lernziel des 
Moduls zu erreichen. Prüfungsvorleistungen gehen nicht in die Modulnote ein. 
 
(3) Die Studien- und Prüfungsleistungen sind in Pflichtmodulen, Wahlpflichtmodu-
len oder Wahlmodulen zu erbringen. Die Zusammenstellung der in einem Bachelor- 
oder Masterstudiengang zu belegenden Module, die Art der Prüfungsvorleistungen, 
die Art und der Umfang der Modulprüfungen und geforderten Studienleistungen, der 
Regelprüfungstermin und die zu erreichenden Leistungspunkte folgen aus der Studi-
engangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung und den Modulbeschreibungen. 
Können Module aus einem anderen Studiengang gewählt werden, gelten, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, die Zugangsvoraussetzungen, Prüfungsanforderungen, 
Prüfungszeiträume sowie Bestimmungen über Form, Dauer und Umfang der Mo-
dulprüfung, die in der Prüfungsordnung des entsprechenden Studiengangs vorgese-
hen sind. 
 
(4) Durch eine Modulprüfung beziehungsweise geforderte Studienleistung soll fest-
gestellt werden, ob die Kandidatin/der Kandidat die Qualifikationsziele des jeweiligen 
Moduls erreicht hat. Die Prüfungs- und Studienleistungsanforderungen orientieren 
sich am Inhalt der Lehrveranstaltungen, die auf Grund der Modulbeschreibung für 
das jeweilige Modul angeboten werden. 
 
 

§ 8 
Prüfungsverwaltungssystem 

 
(1) Die Kandidatinnen/Kandidaten nutzen in eigener Verantwortung bestehende 
Onlinezugänge zu dem elektronischen Prüfungsverwaltungssystem, mit dem die Prü-
fungsdaten, die An- und Abmeldung zu Modulprüfungen sowie die Bekanntgabe der 
Bewertung von Prüfungsentscheidungen elektronisch verwaltet werden; der zustän-
dige Prüfungsausschuss kann nähere Regeln zur Durchführung des Verfahrens er-
lassen. 
 
(2) Die Kandidatinnen/Kandidaten sind verpflichtet, die Richtigkeit der Einträge im 
Prüfungsverwaltungssystem im Rahmen ihrer Möglichkeiten regelmäßig, mindestens 
einmal im Semester, zu prüfen; Übertragungsfehler sollen sofort angezeigt werden. 
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(3) Die Prüfpersonen gemäß § 21 wirken bei der elektronischen Erfassung der Prü-
fungsergebnisse mit. Die Benotungslisten werden durch die nach der Studiengangs-
spezifischen Prüfungs- und Studienordnung zuständigen Stelle nach vorheriger Be-
stätigung durch die Prüfpersonen aufbewahrt.  
 
(4) Die Bekanntgabe der Ergebnisse der Prüfungs- und Studienleistungen erfolgt 
nach Möglichkeit über das elektronische Prüfungsverwaltungssystem oder per Aus-
hang, soweit sich nicht etwas anderes aus der jeweiligen Studiengangsspezifischen 
Prüfungs- und Studienordnung ergibt. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind inso-
weit zur Nutzung des Prüfungsverwaltungssystems verpflichtet. Die Bewertung gilt 
spätestens zwei Wochen nach Einstellung der Bewertung in das elektronische Prü-
fungsverwaltungssystem oder nach Aushang als bekannt gegeben, sofern die Kan-
didatin/ der Kandidat das Ergebnis nicht schon nachweislich zuvor zur Kenntnis ge-
langt ist. Über die Einstellung von Prüfungsergebnissen in das elektronische Prü-
fungsverwaltungssystem werden die Kandidatinnen/Kandidaten ortsüblich informiert. 
 
(5) Will die Kandidatin/der Kandidat die Universität Rostock verlassen oder den 
Studiengang wechseln, wird auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise eine Bescheinigung ausgestellt, die alle bestandenen und alle nicht be-
standenen Prüfungsleistungen und deren Noten enthält und erkennen lässt, ob die 
Bachelor- oder Masterprüfung noch nicht abgeschlossen oder endgültig nicht be-
standen ist. 
 
 

§ 9 
Fristen und Termine der Modulprüfungen 

 
(1) Die studienbegleitenden Modulprüfungen sollen in den vorgesehenen Fachse-
mestern abgelegt werden (Regelprüfungstermine). Dabei ist unbeschadet der Rege-
lung in Satz 1 und § 10 Absatz 1 ein zeitliches Überschreiten der Semestergrenze 
durch den Prüfungstermin um maximal einen Monat zulässig, wenn die betreffende 
Prüfung sachlich zum vorangegangenen Semester gehört. Die studienbegleitenden 
Modulprüfungen können vor dem Regelprüfungstermin abgelegt werden, sofern die 
für die Zulassung erforderlichen Prüfungsvorleistungen erbracht sind. Sie können 
gemäß § 10 nach dem Regelprüfungstermin abgelegt werden. 
 
(2) Die Prüfungszeiträume für die Modulprüfungen werden durch die Studiengangs-
spezifischen Prüfungs- und Studienordnungen festgelegt. Sie bestimmen dann ins-
besondere die konkreten Zeiträume und die in ihnen ablegbaren Modulprüfungen. 
Die Angaben zu den Prüfungszeiträumen sowie die Meldefristen gemäß Absatz 3 
werden in geeigneter Weise (Aushang, elektronisch) bekannt gegeben. Die Bekannt-
gabe erfolgt bei Prüfungszeiträumen, die in der vorlesungsfreien Zeit liegen, bis spä-
testens sechs Wochen vor Beginn der vorlesungsfreien Zeit. Bei Prüfungszeiträu-
men, die in der Vorlesungszeit liegen, erfolgt die Bekanntgabe der Meldefrist zu-
sammen mit der Bekanntgabe von Prüfungsart, Umfang und Abgabetermin in der 
Regel in der ersten Vorlesungswoche, spätestens jedoch vier Wochen vor Beginn 
der Prüfung. 
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(3) Die Kandidatin/der Kandidat hat sich zu jeder Modulprüfung nach Möglichkeit 
über ein vom Prüfungsausschuss dafür bestimmtes Web-Portal der Universität 
Rostock beim Prüfungsamt anzumelden; bei Wiederholungsprüfungen erfolgt eine 
automatische Anmeldung, die  Kandidatin/der Kandidat hat sich jedoch innerhalb der 
folgenden genannten Meldefristen zur Absprache der Modalitäten der Wiederho-
lungsprüfung mit der nach der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienord-
nung zuständigen Stelle in Verbindung zu setzen. Sofern die Anmeldung über ein 
Webportal nicht möglich ist, hat die Anmeldung bei der nach der Studiengangsspezi-
fischen Prüfungs- und Studienordnung zuständigen Stelle schriftlich zu erfolgen. Der 
Eingang der Anmeldung ist der Anmeldenden/dem Anmeldenden in geeigneter Form 
zu bestätigen. Die Frist für die Meldung zu Modulprüfungen in der vorlesungsfreien 
Zeit endet vier Wochen vor Ende der Vorlesungszeit. Die Frist für die Meldung zu 
während der Vorlesungszeit abzulegenden Modulprüfungen endet in der Regel zwei 
Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit, spätestens zwei Wochen vor Beginn der 
Prüfung. Die Kandidatin/der Kandidat kann eine Anmeldung zur Prüfung ohne Anga-
be von Gründen bis zu vierzehn Tage vor dem Prüfungstermin wirksam zurückneh-
men; dies gilt nicht für vorlesungsbegleitende Prüfungen. Die Rücknahmeerklärung 
hat bei der nach der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung zu-
ständigen Stelle in der von ihr festgelegten Form zu erfolgen.  
 
(4) Die konkreten Prüfungstermine und -orte für die einzelnen Prüfungen werden 
durch den Prüfungsausschuss festgelegt. In der Regel sind für Klausuren die konkre-
ten Prüfungstermine und für mündliche Prüfungen ein konkreter Prüfungszeitraum 
von zwei Wochen bis zum Ablauf der Meldefrist nach Absatz 2 bekannt zu geben, in 
jedem Fall ist der konkrete Prüfungstermin bis spätestens sieben Tage vor Beginn 
der Prüfung in geeigneter Weise bekannt gegeben. Ein kurzfristig aus zwingenden 
Gründen notwendig werdender Wechsel des Prüfenden, des Prüfungstermins oder 
des Prüfungsortes ist zulässig; er ist unverzüglich bekannt zu geben. Es sollen nicht 
zwei Prüfungen auf einen Tag gelegt werden, über Ausnahmen entscheidet der Prü-
fungsausschuss.  
 
 

§ 10 
Fristüberschreitung 

 
(1) Die Kandidatin/der Kandidat kann von den Regelprüfungsterminen der Mo-
dulprüfungen um höchstens zwei Semester abweichen. Auf Antrag der Kandida-
tin/des Kandidaten ist in begründeten Ausnahmefällen eine Abweichung um ein wei-
teres Semester möglich. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(2) Überschreitet die Kandidatin/der Kandidat die Frist, um die sie/er eine Mo-
dulprüfung verschieben kann, so sind die Versäumnisgründe dem zuständigen Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen.  
 
(3) Überschreitet die Kandidatin/der Kandidat die Frist, um die sie/er eine Mo-
dulprüfung verschieben kann, aus von ihr/ihm zu vertretenden Gründen, so gilt diese 
Modulprüfung als abgelegt und nicht bestanden. Sie kann ausnahmsweise und unter 
Würdigung der Ursachen für die Verzögerung des Studiums dann nicht als abgelegt 
und nicht bestanden gelten, wenn die Kandidatin/der Kandidat nach Inanspruchnah-
me einer Studienberatung dem Prüfungsausschuss eine Konzeption für die Beendi-
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gung des Studiums innerhalb einer Frist von höchstens zwei Semestern (individueller 
Studienverlaufsplan) vorlegt und diese vom Prüfungsausschuss befürwortet wird. 
 
(4) Erkennt der Prüfungsausschuss die Versäumnisgründe an, so benennt er einen 
neuen Termin für die Modulprüfung, welcher der Kandidatin/dem Kandidaten schrift-
lich mitzuteilen ist. 
 
(5) Fristüberschreitungen aufgrund der Inanspruchnahme von Mutterschutzfristen 
und Elternzeit hat die Kandidatin/der Kandidat generell nicht zu vertreten. 
 
 

§ 11 
Zulassung zu den Modulprüfungen 

 
(1) Eine Modulprüfung kann nur ablegen, wer 
 

1. für den betreffenden Bachelor- oder Masterstudiengang an der Universität 
Rostock eingeschrieben und nicht beurlaubt ist und 

2. die in der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung ausge-
wiesenen Prüfungsvorleistungen erbracht hat. 

 
Nur in Ausnahmefällen können mit Genehmigung des Rektorats auch während einer 
Beurlaubung Modulprüfungen abgelegt werden. 
 
(2) Die Kandidatin/der Kandidat hat die Zulassung zu jeder Modulprüfung innerhalb 
der bekannt gegebenen Meldefrist gemäß § 9 Absatz 3 bei der nach der Studien-
gangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung zuständigen Stelle zu beantragen 
(Anmeldung), die sie/er in einem Prüfungszeitraum ablegen will. Einer schriftlichen 
Anmeldung sind eine Aufstellung der Module, in denen die Modulprüfung abgelegt 
werden soll sowie die Nachweise über die gemäß der Studiengangsspezifischen Prü-
fungs- und Studienordnung zu erbringenden Prüfungsvorleistungen beizufügen. So-
fern die Anmeldung über ein Webportal erfolgt, sind Nachweise über die gemäß der 
Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung zu erbringenden Prü-
fungsvorleistungen innerhalb der Meldefrist nachzureichen. Kann ein Nachweis über 
eine zu erbringende Prüfungsvorleistung nicht rechtzeitig zum Zeitpunkt der Anmel-
dung zur Modulprüfung beigebracht werden, erfolgt die Zulassung zur Prüfung unter 
Vorbehalt. Die Zulassung erlischt, wenn der Nachweis über die Prüfungsvorleistung 
nicht bis zur Beendigung der betreffenden Prüfung erbracht ist, für die die betreffen-
de Vorleistung erforderlich ist. Die Anmeldung gilt in diesem Fall als nicht unternom-
men. 
 
(3) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist abzulehnen, wenn 
 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen gemäß Absatz 2 unvollständig sind oder 
3. die Kandidatin/der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Studien-

gang beziehungsweise Teilstudiengang eine Prüfung endgültig nicht bestan-
den hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.  

 
(4) Eine Modulprüfung, die ohne Zulassung abgelegt wird, ist unwirksam. 
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§ 12 
Prüfungsleistungen 

 
(1) Als Prüfungsleistungen kann die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studi-
enordnung mündliche Prüfungsleistungen, in Form von mündlichen Prüfungen und 
sonstigen mündlichen Prüfungsarten, und schriftliche Prüfungsleistungen, in Form 
von Klausuren und sonstigen schriftlichen Arbeiten vorsehen. In den mündlichen Prü-
fungsleistungen soll die Kandidatin/der Kandidat insbesondere nachweisen, dass 
sie/er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt, spezielle Fragestellungen 
in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag und sie/er ihre/seine Lösung münd-
lich präsentieren kann. In den schriftlichen Prüfungsleistungen soll die Kandidatin/der 
Kandidat insbesondere nachweisen, dass sie/er auf der Basis des notwendigen Wis-
sens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden 
des jeweiligen Faches die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt, spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag, Aufgaben lösen 
oder Themen bearbeiten kann. In geeigneten Fällen kann eine Prüfung auch ganz 
oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren („Multiple-Choice-Prüfung“) erfolgen; nähe-
res dazu regelt die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung. 
 
(2) Die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung legt die Art und 
Dauer der einzelnen Prüfungen fest. Die Dauer soll bei mündlichen Prüfungsleistun-
gen mindestens 20 Minuten und höchstens 45 Minuten und bei Klausuren mindes-
tens 45 Minuten und höchstens 180 Minuten nicht unter- beziehungsweise über-
schreiten. Bei sonstigen schriftlichen Arbeiten sind die Ausgabe des Themas der Ar-
beit, die Bearbeitungsfrist und die Abgabe der Arbeit aktenkundig zu machen. Die 
Bearbeitungsfrist ist der Kandidatin/dem Kandidaten bei Ausgabe des Themas mitzu-
teilen. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bear-
beitungsfrist von sonstigen schriftlichen Arbeiten ausnahmsweise um höchstens vier 
Wochen verlängern. 
 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen werden vor mindestens zwei Prüferinnen/Prüfern 
(Kollegialprüfung) oder einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen 
Beisitzerin/eines sachkundigen Beisitzers abgelegt. Die wesentlichen Gegenstände 
und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sowie gegebenenfalls besonde-
re Vorkommnisse werden in einem Protokoll festgehalten. Das Ergebnis wird der 
Kandidatin/dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung be-
kannt gegeben. 
 
(4) Schriftliche Prüfungsleistungen sind im Fall der Abschlussprüfung und wenn es 
sich um den letzten Wiederholungsversuch handelt, von zwei Prüferinnen/Prüfern zu 
bewerten. Die nach der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung 
zuständige Stelle informiert die Prüferinnen/Prüfer vorab, bei welchen Kandidatin-
nen/Kandidaten eine Zweitbewertung erforderlich ist. Das Bewertungsverfahren soll 
vier Wochen nicht überschreiten. Wird eine schriftliche Prüfungsleistung mit der Post 
übermittelt, so gilt sie noch als fristgerecht zugegangen, wenn der Tag des Post-
stempels mit dem letzten Tag der Abgabefrist übereinstimmt.  
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(5) Prüfungsleistungen werden in der Regel in deutscher Sprache abgelegt. Wer-
den nach Maßgabe der jeweiligen Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studien-
ordnung und den Modulbeschreibungen Lehrveranstaltungen in einer anderen Spra-
che als in Deutsch abgehalten, kann die Kandidatin/der Kandidat beantragen, in die-
ser Sprache geprüft zu werden. Eine Prüfungsleistung ist in einer anderen als in 
deutscher Sprache abzulegen, wenn dies in der Studiengangsspezifischen Prüfungs- 
und Studienordnung vorgesehen ist. 
 
(6) Prüfungsleistungen können nach Maßgabe der Studiengangsspezifischen Prü-
fungs- und Studienordnung auch als Gruppenprüfung abgelegt werden. 
 
(7) Für sonstige schriftliche Arbeiten kann die Prüferin/der Prüfer verlangen, dass 
diese zusätzlich in elektronischer Fassung, gegebenenfalls auf einem Datenträger, 
vorgelegt werden, um im Wege eines Datenabgleichs die Urheberschaft der Kandi-
datin/des Kandidaten überprüfen zu können. Wird dem nicht nachgekommen, gilt 
§ 14 Absatz 1 entsprechend. Bei Zweifeln an der Urheberschaft einer Kandida-
tin/eines Kandidaten ist diese/dieser vor einer Entscheidung über das weitere Vorge-
hen zu hören. 
 
(8) Studierende, die zu einem späteren Zeitpunkt die gleiche mündliche Prüfungs-
leistung ablegen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zu-
hörerin/Zuhörer zugelassen, es sei denn, die zu prüfende Kandidatin/der zu prüfende 
Kandidat oder eine/einer der zu prüfenden Kandidatinnen/Kandidaten widerspricht. 
Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen nicht bei der Beratung und Bekanntgabe der Prü-
fungsergebnisse teilnehmen. 
 
(9) Besonders begabte Kandidatinnen/Kandidaten können, sofern in der Studien-
gangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung vorgesehen, anstelle der vorgese-
henen Prüfungsleistungen andere Prüfungsleistungen erbringen, wenn gewährleistet 
ist, dass damit mindestens eine gleichwertige Leistung erbracht wird. Die Vorausset-
zungen für die Auswahl der Kandidatinnen/Kandidaten regelt die Studiengangsspezi-
fische Prüfungs- und Studienordnung. 
 
(10) Die verbindliche Bekanntgabe der Ergebnisse der Prüfungs- und Studienleis-
tungen erfolgt nach § 8 Absatz 4. Unbeschadet davon können auch die Prüferin-
nen/Prüfer die Prüfungsergebnisse den Kandidatinnen/Kandidaten auf Nachfrage 
mitteilen.  
 
(11) Prüfungsleistungen können während einer Beurlaubung nur in Ausnahmefällen 
mit Genehmigung des Rektorats erbracht werden. 
 

 



RPO-Ba/Ma    

Seite 14 von 28 

§ 13 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten 

 
(1) Module sind zu benoten oder mit „Bestanden“ oder „Nicht Bestanden“ zu bewer-
ten. Die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung regelt, welches 
Modul benotet und welches bewertet wird; in Bachelorstudiengängen sind mindes-
tens 70 Prozent und in Masterstudiengängen mindestens 80 Prozent der Module zu 
benoten. Außerdem kann die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienord-
nung bestimmen, dass die Benotung einzelner bestandener Modulprüfungen bei der 
Ermittlung der Gesamtnote nach Absatz 5 unberücksichtigt bleibt. Von den Mo-
dulprüfungen müssen – bezogen auf die Gesamtzahl der in dem Studiengang zu er-
werbenden Leistungspunkte – in einem Bachelorstudiengang mindestens 60 % und 
in einem Masterstudiengang mindestens 70 % der entsprechenden Modulnoten in 
die Gesamtnote eingehen. Näheres regelt die Studiengangsspezifische Prüfungs- 
und Studienordnung. 
 
(2) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

 
1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende Leistung, 
1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die erheblich über den 
    durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen 
    Anforderungen entspricht; 
3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel  

   noch den Anforderungen genügt; 
5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher 

     Mängel den Anforderungen nicht mehr 
     genügt. 

 
Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 
 
(3) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfe-
rinnen/Prüfern festgesetzt. Bei mehreren Prüferinnen/Prüfern ergibt sich die Note aus 
dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Dabei wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. Wird eine schriftliche Prüfungsleistung von zwei Prüferinnen/Prüfern be-
wertet und ist die Abweichung der Bewertung größer als 2,0, wird eine weitere Be-
wertung durch eine dritte Prüferin/einen dritten Prüfer eingeholt. Schließt die dritte 
Prüferin/der dritte Prüfer sich der Bewertung von einem der beiden ersten Prüferin-
nen/Prüfer an, so gilt diese Note (Stichentscheid). Sofern die dritte Prüferin/der dritte 
Prüfer eine andere Note als die beiden ersten Prüferinnen/Prüfer vergibt, wird die 
Endnote aus dem arithmetischen Mittel der drei Einzelbewertungen gebildet. Satz 3 
gilt entsprechend. 
 
(4) Besteht eine Modulprüfung aus zwei Prüfungsleistungen, errechnet sich die Mo-
dulnote aus dem arithmetischen Mittel der Noten dieser beiden Prüfungsleistungen. 
Die Noten der beiden Prüfungsleistungen gehen gleich gewichtet in die Modulnote 
ein. Bei der Modulnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote lau-
tet: 
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Bei einem Durchschnitt 
bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 
 
bei einem Durchschnitt 
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut; 
 
bei einem Durchschnitt 
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend; 
 
bei einem Durchschnitt 
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend; 
 
bei einem Durchschnitt 
ab 4,1 = nicht ausreichend. 

 
Die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung kann abweichend von 
Satz 2 bestimmen, dass die Noten der beiden Prüfungsleistungen mit unterschiedli-
cher Gewichtung in die Modulnote eingehen.  
 
(5) Für die Bachelor- und Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Studi-
engangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung bestimmt, welche Module in die 
Berechnung der Gesamtnote eingehen, welche Module mit welchen Gewichtungsfak-
toren multipliziert werden und wie die Gesamtnote errechnet wird. Die Abschlussprü-
fung ist immer Bestandteil der Gesamtnote. Sofern keine anderweitige Bestimmung 
erfolgt, errechnet sich die Gesamtnote aus dem Mittelwert der nach der Studien-
gangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung zu berücksichtigen Modulnoten, 
einschließlich Abschlussprüfung; dabei werden die Modulnoten mit den ihnen zuge-
ordneten Leistungspunkten gewichtet. Für die Gesamtnote wird nur die erste Dezi-
malstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Run-
dung gestrichen. Die Gesamtnote lautet entsprechend Absatz 4. 
 
(6) Zusätzlich zur Gesamtnote erfolgt eine relative Zuordnung dieser in Abhängig-
keit von der Einordnung der erzielten Gesamtnote innerhalb einer Vergleichsgruppe 
(ECTS-Note). 
 
 

§ 14 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die 
Kandidatin/der Kandidat, nachdem sie/er zu der Prüfung zugelassen wurde, ohne 
triftigen Grund von der Prüfungsleistung zurücktritt oder wenn sie/er den Prüfungs-
termin ohne triftigen Grund versäumt. Dasselbe gilt, wenn sie/er eine schriftliche Prü-
fungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. Bei Mo-
dulprüfungen, die aus zwei Prüfungsleistungen bestehen, bleibt die Prüfungsleistung, 
die bis zu einem anerkannten Rücktritt oder Versäumnis der anderen Prüfungsleis-
tung dieses Moduls bereits erbracht wurde, vom Rücktritt oder Versäumnis unbe-
rührt. 
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(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht wer-
den. Bei Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten ist ein ärztliches Attest vorzule-
gen; in Zweifelsfällen kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt wer-
den. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zu einer Prüfung, 
die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und 
die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der 
Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten die Krankheit eines von ihr/ihm überwie-
gend allein zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so setzt der 
Prüfungsausschuss einen neuen Termin fest. 
 
(3) Versucht die Kandidatin/der Kandidat, das Ergebnis ihrer/seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung, worunter auch Plagiate fallen, oder Benutzung nicht zugelas-
sener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. Eine Kandidatin/ein Kandidat, die/der den ordnungsge-
mäßen Ablauf eines Prüfungstermins stört, kann von der jeweiligen Prüferin/dem je-
weiligen Prüfer oder der/dem Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungs-
leistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden und wiederholten Fällen der Täu-
schung, Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder Störung des ordnungsgemä-
ßen Prüfungsablaufs durch die Kandidatin/den Kandidaten kann der Prüfungsaus-
schuss die Kandidatin/den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistun-
gen ausschließen mit der Folge, dass die Kandidatin/der Kandidat ihren/seinen Prü-
fungsanspruch in diesem Studiengang endgültig verliert; hierüber hat der Prüfungs-
ausschuss einen mit Rechtsbehelfsbelehrung zu versehenden schriftlichen Bescheid 
zu erstellen. Der Kandidatin/dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. 
 
 

§ 15 
Mängel im Prüfungsverfahren 

 
(1) Erweist sich, dass das Verfahren einer mündlichen oder einer schriftlichen Prü-
fungsleistung mit Mängeln behaftet war, die das Prüfungsergebnis beeinflusst haben, 
wird auf Antrag einer Kandidatin/eines Kandidaten oder von Amts wegen angeord-
net, dass von einer bestimmten Kandidatin/einem bestimmten Kandidaten oder von 
allen Kandidatinnen/Kandidaten die Prüfungsleistung wiederholt wird. Die Mängel 
müssen unverzüglich nach der Prüfung bei der/dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses oder bei der Prüferin/dem Prüfer gerügt werden. Bei einer schriftlichen Prü-
fungsleistung müssen die Mängel soweit möglich noch in der konkreten Prüfungssi-
tuation gegenüber der Aufsicht gerügt werden. Hält die Kandidatin/der Kandidat bei 
einer schriftlichen Prüfungsleistung die von der Aufsicht getroffenen Abhilfemaßnah-
men nicht für ausreichend, muss sie oder er die Rüge unverzüglich nach der Prüfung 
wiederholend bei der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses geltend machen.  
 
(2) Sechs Monate nach Abschluss der Prüfungsleistung dürfen von Amts wegen 
Anordnungen nach Absatz 1 nicht mehr getroffen werden. 
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§ 16 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausrei-
chend“ (4,0) ist. Besteht eine Modulprüfung aus zwei Prüfungsleistungen, müssen 
beide Prüfungsleistungen mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet sein. 
 
(2) Die Bachelor- oder Masterprüfung ist bestanden, wenn die erforderliche Anzahl 
an Leistungspunkten in den Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereichen gemäß den 
Bestimmungen der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung er-
bracht sind und die Abschlussprüfung mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde. 
 
(3) Hat die Kandidatin/der Kandidat die Bachelor- oder Masterprüfung endgültig 
nicht bestanden, so erteilt die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hierüber 
einen Bescheid. Dieser ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 

§ 17 
Freiversuch, Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Eine Modulprüfung kann als Freiversuch gewertet werden, wenn sie innerhalb 
der Regelstudienzeit und spätestens zu dem in der Studiengangsspezifischen Prü-
fungs- und Studienordnung festgelegten Regelprüfungstermin erstmalig ablegt wird. 
Freiversuche werden für Modulprüfungen im Umfang von bis zu einem Drittel aller in 
die Gesamtnote einfließenden Leistungspunkte gewährt. Für die Abschlussprüfung 
gibt es keinen Freiversuch. Eine Wertung der Modulprüfung als Freiversuch muss 
innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses in der in 
der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung genannten Form und 
bei der hiernach zuständigen Stelle beantragt werden. 
 
(2) Besteht eine Kandidatin/ein Kandidat eine Modulprüfung im Freiversuch nicht, 
so gilt sie als nicht unternommen, außer sie wurde wegen Täuschung oder eines 
Ordnungsverstoßes (§ 14 Absatz 3) für nicht bestanden erklärt. Die erneute, reguläre 
erste Modulprüfung ist unter Beachtung der in § 10 genannten Frist abzulegen, ande-
renfalls gilt die Modulprüfung als abgelegt und wird mit „nicht bestanden“ bewertet. 
 
(3) Besteht eine Kandidatin/ein Kandidat eine Modulprüfung im Freiversuch, darf 
sie/er die Prüfung zum Zwecke der Notenverbesserung erneut ablegen (Verbesse-
rungsversuch). Es gilt jeweils die bessere Note. 
 
(4) Wurde eine Modulprüfung im Freiversuch unternommen, kann sie nach dem 
regulären ersten Versuch nur einmal wiederholt werden. Wurde für Modulprüfungen 
hingegen die Freiversuchsregelung nicht in Anspruch genommen, so können nicht 
bestandene Modulprüfungen zweimal wiederholt werden. Die Wiederholung einer 
bestandenen Modulprüfung außerhalb des Freiversuchs ist nicht zulässig. Fehlver-
suche an anderen Universitäten und gleichgestellten Hochschulen werden ange-
rechnet. Besteht eine Modulprüfung aus zwei Prüfungsleistungen, so ist nur die Prü-
fungsleistung zu wiederholen, die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde. 
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(5) Die erste Wiederholungsprüfung und Verbesserungsversuche nach Absatz 3 
müssen spätestens innerhalb des darauf folgenden Semesters erfolgen, sofern der 
Kandidatin/dem Kandidaten nicht wegen besonderer, von ihr/ihm nicht zu vertreten-
der Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für Prüfungen, die untrennbar mit einer 
Lehrveranstaltung verbunden sind, kann diese Frist um ein weiteres Semester ver-
längert werden. Die zweite Wiederholungsprüfung hat spätestens zum nächsten re-
gulären Prüfungstermin zu erfolgen; die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Stu-
dienordnung regelt, ob diese als mündliche Prüfung durchgeführt werden soll. Ist die 
Kandidatin/der Kandidat beurlaubt, ist eine Wiederholungsprüfung im nächsten Prü-
fungstermin nach Ende der Beurlaubung abzulegen. 
 
(6) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Wiederholungsprüfung als abge-
legt und wird mit „nicht bestanden“ bewertet, es sei denn, die Kandidatin/der Kandi-
dat hat das Versäumnis nicht zu vertreten. § 14 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
 

§ 18 
Sonderregelungen zum Nachteilsausgleich 

 
(1) Macht die Kandidatin/der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass 
sie/er wegen länger andauernder oder ständiger Behinderung oder chronischer Er-
krankung nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung in der vorgesehenen Form ab-
zulegen, so trifft die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine besondere Re-
gelung zum Ausgleich des Nachteils. Insbesondere kann sie/er die Dauer einer Prü-
fungsleistung verlängern oder eine andere Art der Leistung verlangen. Entsprechen-
des gilt für Studienleistungen. Auf Beschluss des Prüfungsausschusses kann ein 
amtsärztliches Zeugnis verlangt werden. Die Entscheidung wird auf schriftlichen An-
trag hin getroffen. Bei Prüfungsleistungen ist der Antrag mit der Anmeldung zur Prü-
fung einzureichen. Der Prüfungsausschuss hat die Behindertenbeauftragte/den Be-
hindertenbeauftragten über den Antrag zu informieren und sie/ihn vor der Entschei-
dung anzuhören, es sei denn, sie/er verzichtet auf die Anhörung. 
 
(2) Durch Kandidatinnen dürfen in der Mutterschutzfrist nur entsprechend §§ 3 ff. 
Mutterschutzgesetz (MuSchG) Prüfungs- oder Studienleistungen erbracht werden. 
Für Kandidatinnen, für die die Schutzbestimmungen nach den §§ 3 ff. MuSchG gel-
ten, kann die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag der Kandidatin 
unter Berücksichtigung des Einzelfalls abweichende Prüfungsbedingungen festlegen. 
 
 

§ 19 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

 
(1) Die Kandidatin/der Kandidat hat bis spätestens zwei Wochen nach Aufnahme 
des Studiums eine vollständige Übersicht beim Prüfungsausschuss abzugeben, aus 
der hervorgeht, welche Studien- oder Prüfungsleistungen einschließlich aller nicht 
bestandenen Prüfungen sie/er an Hochschulen oder an anderen in Absatz 4 genann-
ten Einrichtungen erbracht hat. Soweit nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
eine Anrechnung von Studien- oder Prüfungsleistungen möglich ist, hat die Kandida-
tin/der Kandidat die für die Anrechnung erforderlichen Nachweise und Unterlagen 
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beizubringen. Die Unterlagen nach Satz 1 können auch vor dem Wechsel an die 
Universität Rostock beziehungsweise eines Studiengangs an der Universität einge-
reicht werden, über die Anrechnung ist dann nach Möglichkeit rechtzeitig vor dem 
nächsten Immatrikulationstermin zu bescheiden (Vorabentscheid). 
 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus anderen Studien-
gängen sind anzurechnen, soweit keine wesentlichen Unterschiede zwischen den 
erworbenen und den an der Universität Rostock zu erwerbenden Kenntnissen und 
Fähigkeiten bestehen. Dabei wird kein schematischer Vergleich, sondern eine Ge-
samtbetrachtung und Gesamtbewertung vorgenommen. Eine Anerkennung mit Auf-
lagen ist möglich. Module, Studien- und Prüfungsleistungen, die für einen erfolgreich 
abgeschlossenen grundständigen Studienabschluss als Leistungsnachweise vorge-
legt wurden und zum Bestehen des Studiengangs beigetragen haben, können für 
einen Masterstudiengang an der Universität Rostock nicht mehr angerechnet wer-
den. 
 
(3) Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, werden die 
von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquiva-
lenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Partnerschaften der Universi-
tät Rostock beachtet. 
 
(4) Absatz 2 gilt auch für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, 
die in staatlich anerkannten Fernstudien und an anderen Bildungseinrichtungen, ins-
besondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien erworben 
wurden. 
 
(5) Kandidatinnen und Kandidaten, die auf Grund einer Einstufungsprüfung gemäß 
§ 20 Landeshochschulgesetz berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fach-
semester eines Bachelorstudiengangs aufzunehmen, werden die in der Einstufungs-
prüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Prüfungsleistungen ange-
rechnet. Die Feststellungen sind für den Prüfungsausschuss bindend. 
 
(6) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, werden die Noten – so-
weit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und in die Berechnung der 
Gesamtnote einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 
„bestanden“ aufgenommen. 
 
(7) Nachgewiesene besondere Studienzeiten wie Sprachsemester oder im In- oder 
Ausland absolvierte Praktika und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschulgremien 
werden auf Antrag, soweit sie ein volles Semester umfassen, bis zu maximal zwei 
Semester nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. Auf Antrag der Kandidatin/des 
Kandidaten kann in den hier genannten Fällen mit der nach der Studiengangsspezifi-
schen Prüfungs- und Studienordnung zuständigen Stelle und in Abstimmung mit dem 
Prüfungsausschuss ein vom Regelstudienplan abweichender individueller Studien-
plan vereinbart werden. 
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(8) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 besteht ein Rechtsan-
spruch auf Anrechnung. Die Anerkennung nach den Absätzen 2 bis 4 kann vom Prü-
fungsausschuss nur abgelehnt werden, wenn er nachweist, dass ein wesentlicher 
Unterschied zwischen den erworbenen und den an der Universität Rostock zu er-
werbenden Kenntnissen und Fähigkeiten besteht. Angerechnet werden alle Prü-
fungs- und Studienleistungen, sofern mindestens 30 Leistungspunkte inklusive der 
jeweiligen Abschlussarbeit an der Universität Rostock noch zu erbringen sind. Die 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Der Antrag 
auf Anrechnung ist ausgeschlossen, sofern die Modulprüfung des Moduls, das durch 
die anzurechnende Leistung ersetzt werden soll, bereits begonnen wurde.  
 
 

§ 20 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Modulprüfungen sowie die durch diese Ordnung und 
durch die Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung zugewiesenen 
Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss gebildet. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und deren Amtszeit bestimmt die Studiengangsspezifische Prüfungs- und 
Studienordnung. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf 
einer Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und diese ihr Amt 
angetreten haben. 
 
(2) Die/der Vorsitzende, die Stellvertreterin/der Stellvertreter, die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses sowie deren Stellvertreterinnen/Stellvertreter werden 
in der Regel durch den Fakultätsrat bestellt. Die/Der Vorsitzende ist aus der Gruppe 
der Hochschullehrinnen/Hochschullehrer zu bestellen. Studentische Mitglieder wer-
den in der Regel durch die studentischen Mitglieder im Fakultätsrat in Abstimmung 
mit dem jeweiligen Fachschaftsrat vorgeschlagen. Die/der Vorsitzende führt die Ge-
schäfte des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss trifft alle anfallenden Entscheidungen, ausgenommen 
Bewertungen von Prüfungsleistungen. Belastende Entscheidungen des Prüfungs-
ausschusses sind der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitzuteilen. Der 
Bescheid ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die prüfungsrechtlichen Bestim-
mungen eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig über die Entwicklung der Prü-
fungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die 
Abschlussarbeit in den ihm zugeordneten Studiengängen sowie über die Verteilung 
der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht wird in geeigneter Weise durch die Uni-
versität offen gelegt. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der Studi-
enordnungen, Studienpläne und Prüfungsordnungen. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der 
Prüfungsleistungen beizuwohnen. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder schriftlich 
oder per E-Mail unter Einhaltung der Ladungsfrist von einer Woche geladen sind und 
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mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Er beschließt mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vor-
sitzenden oder, in ihrer/seiner Abwesenheit, die Stimme der Stellvertreterin/des Stell-
vertreters. Ist die mündliche Beratung einer Angelegenheit nicht erforderlich, so kann 
die Stimmabgabe und Stellungnahme der Mitglieder des Prüfungsausschusses auch 
im schriftlichen Wege oder per E-Mail eingeholt werden (Umlaufverfahren). Die Ent-
scheidung ist dem Prüfungsausschuss zur mündlichen Beratung vorzulegen, wenn 
ein Mitglied mit der Behandlung als Umlaufsache nicht einverstanden ist. Kein Mit-
glied des Prüfungsausschusses darf an Entscheidungen mitwirken, die es selbst be-
treffen. 
 
(7) Die/der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Prüfungsausschusses ein. Sie/er 
trägt Sorge, dass die Sitzungen des Prüfungsausschusses protokolliert werden. 
Sie/er ist befugt, anstelle des Prüfungsausschusses unaufschiebbare Entscheidun-
gen allein zu treffen. Hiervon hat sie/er dem Prüfungsausschuss unverzüglich Kennt-
nis zu geben. Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss der/dem Vorsitzenden 
die Erledigung von einzelnen Aufgaben widerruflich übertragen. 
 
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentli-
chen Dienst stehen, werden sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. 
 
(9) Die nach der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung zustän-
dige Stelle organisiert das Prüfungsverfahren nach den Vorgaben des Prüfungsaus-
schusses und führt die Prüfungsakten. 
 
 

§ 21 
Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer 

 
(1) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind das an der Universität Rostock 
hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal, Lehrbeauftragte 
und in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen befugt. Hoch-
schulprüfungen sollen nur von Personen abgenommen werden, die Lehraufgaben 
erfüllen. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst die 
durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 
(2) Die Namen der Prüferinnen/Prüfer für die mündlichen und schriftlichen Prü-
fungsleistungen werden durch ortsüblichen Aushang zeitgleich mit den Prüfungster-
minen bekannt gegeben. 
 
(3) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. § 20 Absatz 8 gilt entsprechend. 
 
 

§ 22 
Ungültigkeit der Prüfung 

 
(1) Hat die Kandidatin/der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht oder ei-
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nen Täuschungsversuch unternommen und wird diese Tatsache erst nach Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung entspre-
chend § 14 Absatz 4 berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung für 
„nicht ausreichend“ und die Abschlussprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 
Entsprechendes gilt für die Abschlussarbeit. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, 
ohne dass die Kandidatin/der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tat-
sache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Modulprüfung geheilt. Hat die Kandidatin/der Kandidat vor-
sätzlich zu Unrecht erwirkt, dass sie/er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann 
die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Abschlussprüfung für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. 
 
(3) Der Kandidatin/dem Kandidaten wird vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen und gegebenenfalls ein neues erteilt. 
Mit dem unrichtigen Zeugnis wird auch die Urkunde eingezogen, wenn die Ab-
schlussprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine 
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 
 
 

§ 23 
Widerspruchsverfahren und Gegenvorstellung 

 
(1) Die Kandidatin/der Kandidat kann gegen ablehnende Entscheidungen und an-
dere belastende Verwaltungsakte, die in Prüfungsangelegenheiten getroffen werden, 
beim Prüfungsausschuss schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Widerspruch ein-
legen. Der Widerspruch ist schriftlich zu begründen und innerhalb von einem Monat 
nach Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung zu erheben. Will der Prüfungs-
ausschuss dem Widerspruch nicht abhelfen, leitet er den Widerspruch an den Wider-
spruchsausschuss der Universität Rostock weiter. Das Widerspruchsverfahren richtet 
sich nach der Verfahrensordnung zur Bearbeitung von Widersprüchen in Prüfungs-
angelegenheiten der Universität Rostock. 
 
(2) Der Widerspruch und die Klage gegen den Bescheid über den endgültigen Ver-
lust des Prüfungsanspruchs haben aufschiebende Wirkung. Infolge der aufschieben-
den Wirkung erfolgt die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens in den Prüfungen, für 
die die Kandidatin/der Kandidat die Zulassungsvoraussetzungen vor der Bekanntga-
be der Entscheidung des Prüfungsausschusses über den endgültigen Verlust des 
Prüfungsanspruchs erfüllt hatte. Die aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels be-
gründet keinen Anspruch auf Wiederholung einer Modulprüfung, die als endgültig 
nicht bestanden bewertet wurde, oder auf Zulassung zu Prüfungen, deren Zulas-
sungsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides über den 
endgültigen Verlust des Prüfungsanspruchs nicht erfüllt waren. Prüfungen, die nach 
der Bekanntgabe des Bescheides über den endgültigen Verlust des Prüfungsan-
spruchs aufgrund der aufschiebenden Wirkung des Rechtsmittels durchgeführt wer-
den, gelten rückwirkend als nicht unternommen, wenn der Bescheid über den end-
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gültigen Verlust des Prüfungsanspruchs im Ergebnis des Rechtsschutzverfahrens 
bestandskräftig wird. 
 
(3) Die Kandidatin/der Kandidat kann gegen die Bewertung von Modulprüfungen 
eine Gegenvorstellung beim zuständigen Prüfungsausschuss erheben. Die Gegen-
vorstellung ist auch in Bezug auf die Bewertung von Prüfungsvorleistungen möglich. 
Die Gegenvorstellung ist schriftlich zu begründen und innerhalb von zwei Wochen 
nach Bekanntgabe der Bewertungsentscheidung zu erheben. Der Prüfungsaus-
schuss leitet die Gegenvorstellung den Prüferinnen/Prüfern, gegen deren Entschei-
dung sich die Gegenvorstellung richtet, zur unverzüglichen Stellungnahme und 
Überprüfung zu. Bei der Prüfung sind die Bewertung und die für sie maßgeblichen 
Gründe zu überprüfen. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist schriftlich zu begründen. 
Der Prüfungsausschuss teilt der Kandidatin/dem Kandidaten die Entscheidung über 
die Gegenvorstellung mit. Der Prüfungsausschuss kann Näheres zum Verfahren be-
stimmen. Ist in einem späteren förmlichen Rechtsschutzverfahren die Bewertung ei-
ner Modulprüfung oder die Frage nach dem Erfolg einer Prüfungsvorleistung Gegen-
stand der Anfechtung, so kann die Unaufklärbarkeit des Sachverhalts der Kandida-
tin/dem Kandidaten nicht zugutekommen, wenn sie/er nicht zuvor eine Überprüfung 
der Bewertungsentscheidung im Wege der Gegenvorstellung herbeigeführt hat. 
 
 

§ 24 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Unbeschadet weitergehender gesetzlicher Akteneinsichtsrechte wird der Kandida-
tin/dem Kandidaten bis zu einem Jahr nach Abschluss des Prüfungsverfahrens einer 
Modulprüfung, einschließlich der Abschlussprüfung, gerechnet ab der Notenbe-
kanntgabe, auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in ihre/seine schriftlichen Prü-
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle ge-
währt. Der Antrag ist bei dem für die Einsicht zuständigen Prüfungsorgan zu stellen. 
Näheres regelt die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung, die ins-
besondere bestimmen kann, dass das Akteneinsichtsrecht für Modulprüfungen an 
bestimmte Formen und eine kürzere Frist gebunden ist. 
 
 

II. Abschlussprüfung 
 

§ 25 
Zulassung zur Abschlussprüfung 

 
(1) In einem Bachelorstudiengang ist als Abschlussprüfung eine schriftliche Ba-
chelorarbeit anzufertigen. Sie ist der schriftliche Teil der Abschlussprüfung, der um 
ein mündliches Kolloquium ergänzt wird, wenn dies in der Studiengangsspezifischen 
Prüfungs- und Studienordnung vorgesehen ist. Ein Kolloquium ist vorzusehen, wenn 
nicht bereits zuvor mündliche Prüfungsleistungen in angemessenen Umfang nach-
gewiesen wurden. Der Bearbeitungsumfang der Bachelorarbeit beträgt 12 Leis-
tungspunkte. Die Abschlussprüfung in einem Masterstudiengang besteht stets aus 
der schriftlichen Masterarbeit und einem Kolloquium. Lage, Bearbeitungsfrist, Ar-
beitsaufwand und die zu erreichenden Leistungspunkte für die Abschlussprüfung be-
stimmt die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung. Der Bearbei-
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tungsumfang der Masterarbeit beträgt 15 bis 30 Leistungspunkte, aber mindestens 
25 % der Leistungspunkte im Studiengang. 
 
(2) Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer für den betreffenden Bachelor-  
oder Masterstudiengang an der Universität Rostock eingeschrieben ist und die in der 
Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung bestimmten weiteren Zu-
lassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 
(3) Die Kandidatin/der Kandidat hat die Zulassung zur Abschlussprüfung schriftlich 
bei der nach der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung zuständi-
gen Stelle zu beantragen. Die Antragsfrist regelt die Studiengangsspezifische Prü-
fung- und Studienordnung. Die Kandidatin/der Kandidat kann mit dem Antrag auf Zu-
lassung Themen und Betreuerinnen/Betreuer für die Abschlussarbeit vorschlagen; 
der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 
 
 

§ 26 
Zweck der Abschlussprüfung 

 
(1) Durch die Bachelorabschlussprüfung soll die Kandidatin/der Kandidat nachwei-
sen, dass sie/er die inhaltlichen und methodischen Grundlagen ihres/seines Faches 
beherrscht, einen Überblick über die Zusammenhänge innerhalb der eigenen Diszip-
lin und mit benachbarten Disziplinen gewonnen hat, dazu befähigt ist, Probleme und 
Aufgabenstellungen in der jeweiligen Disziplin zu erkennen und zu lösen, sowie die 
Fähigkeit zu lebenslangem Lernen besitzt. 
 
(2) Durch die Masterabschlussprüfung soll die Kandidatin/der Kandidat nachwei-
sen, dass sie/er in ihrem/seinem Fach eine vertiefte oder erweiterte wissenschaftlich-
methodische Qualifikation erworben hat, selbständig wissenschaftlich arbeiten und 
komplexe Probleme und Aufgabenstellungen lösen sowie zukünftige wissenschaftli-
che Entwicklungen erkennen und in ihre/seine Arbeit einbeziehen kann. 
 
 

§ 27 
Abschlussarbeit 

 
(1) Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin/der Kandidat in der Lage 
ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem studierten Fach selbst-
ständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
(2) Thema, Aufgabenstellung und Umfang sind von der Betreuerin/dem Betreuer so 
zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann. Im Einzelfall 
kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungsfrist aus-
nahmsweise nach Maßgabe der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studien-
ordnung um maximal drei Monate angemessen verlängern. 
 
(3) Die Kandidatin/der Kandidat kann mit der Zulassung beantragen, die Ab-
schlussarbeit in einer anderen als der in der Studiengangsspezifischen Prüfungs- 
und Studienordnung zugelassenen Sprache zu verfassen. Über den Antrag ent-
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scheidet der Prüfungsausschuss in Absprache mit der Betreuerin/dem Betreuer und 
der zweiten Prüferin/dem zweiten Prüfer der Arbeit. 
 
(4) Die Abschlussarbeit wird von einer Professorin/einem Professor oder einer an-
deren nach § 21 Absatz 1 berechtigten Person betreut. Soll die Abschlussarbeit in 
einer Einrichtung außerhalb der Universität Rostock durchgeführt werden, bedarf es 
hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses. 
 
(5) Die Ausgabe des Themas für die Abschlussarbeit erfolgt über den Prüfungs-
ausschuss. Thema und Zeitpunkt werden aktenkundig gemacht. Die Ausgabe des 
Themas hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Abschlussarbeit einschließlich ihrer 
Bewertung als auch die mögliche Durchführung eines Kolloquiums innerhalb der Re-
gelstudienzeit erfolgen kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von drei 
Wochen nach Ausgabe zurückgegeben werden. 
 
(6) Die Abschlussarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, 
wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin/des 
einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder an-
deren objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich un-
terscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 
 
 

§ 28 
Abgabe und Bewertung der Abschlussarbeit 

 
(1) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß in zwei gebundenen Exemplaren und in 
elektronischer Fassung gemäß § 12 Absatz 7 bei der nach der Studiengangsspezifi-
schen Prüfungs- und Studienordnung zuständigen Stelle abzuliefern; der Abgabe-
zeitpunkt wird aktenkundig gemacht. Bei der Abgabe hat die Kandidatin/der Kandidat 
schriftlich zu versichern, dass sie/er ihre/seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit ih-
ren/seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. § 12 
Absatz 7 dieser Ordnung gilt für die Abschlussarbeit entsprechend. 
 
(2) Die Abschlussarbeit wird von zwei Prüferinnen/Prüfern, darunter die Betreue-
rin/der Betreuer, selbstständig bewertet. Das Bewertungsverfahren für die Ab-
schlussarbeit soll vier Wochen ab Abgabe der Arbeit nicht überschreiten. Die Beno-
tung ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der durch die beiden Prüferin-
nen/Prüfer vergebenen Noten. § 13 Absatz 3 gilt entsprechend. Die Note wird der 
Kandidatin/dem Kandidaten nach Abschluss des Bewertungsverfahrens schriftlich 
mitgeteilt. 
 
(3) Die Abschlussarbeit kann bei einer Benotung, die schlechter als „ausreichend“ 
(4,0) ist, nur einmal wiederholt werden. Eines erneuten Zulassungsantrags bedarf es 
nicht. Die Ausgabe des Themas für die Wiederholung der Abschlussarbeit durch den 
Prüfungsausschuss hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Bearbeitung der Ab-
schlussarbeit, ohne Berücksichtung einer etwaigen Verlängerung gemäß § 27 Ab-
satz 2, jedoch einschließlich ihrer Bewertung, sowie die mögliche anschließende 
Durchführung eines Kolloquiums innerhalb des Semesters erfolgen kann, das dem 
Semester folgt, in dem der Kandidatin/dem Kandidaten das Ergebnis des erfolglosen 
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Erstversuchs bekannt gemacht wurde. Die Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Abschlussarbeit gemäß § 25 Absatz 2 müssen spätestens zum Zeitpunkt der Ausga-
be des Themas für die Wiederholung der Abschlussarbeit vorliegen. Im Falle der 
Wiederholung der Abschlussarbeit ist eine Rückgabe des Themas in der in § 27 Ab-
satz 5 genannten Frist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin/der Kandidat bei der 
Anfertigung ihrer/seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ge-
macht hat. Bei endgültigem Nichtbestehen der schriftlichen Abschlussarbeit oder bei 
Nichterfüllung der Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 25 Absatz 2 zum Zeitpunkt 
der Themenausgabe der Wiederholung der Abschlussarbeit ist die Abschlussprüfung 
endgültig nicht bestanden. Für Rücktritt oder Versäumnis der Wiederholung der Ab-
schlussarbeit gelten § 14 Absätze 1 und 2. 
 
 

§ 29 
Kolloquium 

 
(1) Sofern in der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung im 
Rahmen der Abschlussprüfung ein Kolloquium vorgesehen ist, sind hierauf die nach-
folgenden Bestimmungen anzuwenden. 
 
(2) Die Kandidatin/der Kandidat hat ihre/seine Abschlussarbeit in einem Kolloquium 
öffentlich zu präsentieren. Das Kolloquium dient der Feststellung, ob die Kandida-
tin/der Kandidat befähigt und in der Lage ist, wissenschaftliche Fragestellungen, Me-
thoden und Ergebnisse der Abschlussarbeit fachwissenschaftlich darzustellen und zu 
diskutieren.  
 
(3) Die Zulassung zum Kolloquium erfolgt nur, wenn die schriftliche Arbeit mindes-
tens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. Das Kolloquium besteht aus 
einem Vortrag der Kandidatin/des Kandidaten und einer Diskussion. Die Dauer des 
Vortrags und der Diskussion bestimmt die Studiengangsspezifische Prüfungs- und 
Studienordnung. Das Kolloquium wird vor mindestens zwei Prüferinnen/Prüfern da-
runter die Prüferin/der Prüfer der Abschlussarbeit (Kollegialprüfung) oder der Prüfe-
rin/dem Prüfer der Abschlussarbeit in Gegenwart einer sachkundigen Beisitze-
rin/eines sachkundigen Beisitzers abgelegt. Das Kolloquium findet spätestens vier 
Wochen nach Bekanntgabe der Note der Abschlussarbeit statt. Die nach der Studi-
engangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung zuständige Stelle setzt den 
Termin fest und teilt ihn zusammen mit der Note für die Abschlussarbeit der Kandida-
tin/dem Kandidaten schriftlich mit. Die Benotung des Kolloquiums ergibt sich im Fall 
der Kollegialprüfung aus dem arithmetischen Mittel der durch die beiden Prüferin-
nen/Prüfer vergebenen Noten. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(4) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn sowohl die schriftliche Abschlussar-
beit als auch das Kolloquium mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurden. Die Gesamtnote der Abschlussprüfung ergibt sich aus der doppelt gewichte-
ten Note für die Abschlussarbeit und der einfach gewichteten Note für das Kolloqui-
um. Die Noten für das Kolloquium und die Gesamtnote werden der Kandidatin/dem 
Kandidaten im Anschluss an das Kolloquium bekannt gegeben. 
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(5) Das Kolloquium kann bei einer Bewertung mit einer Note, die schlechter als 
„ausreichend“ (4,0) ist, innerhalb der in § 17 Absatz 5 genannten Frist einmal wie-
derholt werden. Bei endgültigem Nichtbestehen des Kolloquiums ist die Abschluss-
prüfung endgültig nicht bestanden. 
 
(6) In Weiterbildungsstudiengängen wird das Kolloquium vor einer Prüfungskommis-
sion abgelegt, deren Zusammensetzung in der jeweiligen Studiengangsspezifischen 
Prüfungs- und Studienordnung näher geregelt wird. 
 
 

§ 30 
Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement 

 
(1) Über die bestandene Bachelor- oder Masterprüfung erhält die Kandidatin/der 
Kandidat jeweils unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen nach Bestehen 
der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis. In das Zeugnis werden die Modulnoten 
und Leistungspunkte, das Thema der Abschlussarbeit und deren Note sowie die Ge-
samtnote aufgenommen. Gegebenenfalls können ferner die Studienrichtung und die 
Studienschwerpunkte sowie – auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten – das Er-
gebnis der Modulprüfungen in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen (Zusatz-
module) und die bis zum Abschluss des Studiengangs benötigte Fachstudiendauer in 
das Zeugnis aufgenommen werden. Es wird durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält die Kandidatin/der Kandidat die Urkunde. 
Darin wird die Verleihung des Abschlussgrades, einschließlich der Angabe des er-
folgreich abgeschlossenen Studiengangs, beurkundet. Die Urkunde wird von der De-
kanin/dem Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen, in Wei-
terbildungsstudiengängen wird die Urkunde durch den Rektor unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Universität Rostock versehen. Das Zeugnis und die Urkunde enthal-
ten das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, 
und weisen daneben das Ausstellungsdatum aus. 
 
(3) Weiter erhält die Kandidatin/der Kandidat ein englischsprachiges Diploma Supp-
lement, das Auskunft über den Studienverlauf gibt und von der Vorsitzenden/dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet wird. Studiengangsspezifi-
sche Angaben zum Inhalt der Diploma Supplements enthält die jeweilige Studien-
gangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung. Auf Antrag der Kandidatin/des 
Kandidaten können in den Diploma Supplements zusätzliche Angaben aufgenom-
men werden, wenn sie für die akademische Qualifikation relevant sind (wie zum Bei-
spiel studienrelevante Auslandsaufenthalte, erfolgreich absolvierte Praktika, Mitarbeit 
an Publikationen, Tutorentätigkeit) und die Aktivitäten zu einem Zeitpunkt stattgefun-
den haben, zu dem die Kandidatin/der Kandidat in dem Studiengang eingeschrieben 
war. Der Antrag kann bis zu einer Woche nach der letzten Prüfung gestellt werden. 
 
(4) Ausgehändigt werden der Kandidatin/dem Kandidat zudem eine englischsprachi-
ge Übersetzung des Zeugnisses und der Urkunde über die Verleihung des akademi-
schen Grades sowie ein deutschsprachiges Diploma Supplement.  
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III. Schlussbestimmungen 
 

§ 31 
Muster 

 
Zur Wahrung der Einheitlichkeit stellt die zuständige Universitätseinrichtung insbe-
sondere Muster für Abschlussurkunde, Zeugnis, Diploma Supplement, Transcript of 
Records, Modulbeschreibungen und Lehr- und Lernvereinbarungen sowie Studien-
gangsspezifische Prüfungs- und Studienordnungen zur Verfügung. 
 
 

§ 32 
Übergangsbestimmung 

 
Als Rahmenprüfungsordnung nach § 1 findet diese Ordnung nur Anwendung auf alle 
Prüfungsordnungen sowie Änderungen von Prüfungsordnungen, die nach Inkrafttre-
ten dieser Satzung beschlossen werden. 
 
 

§ 33 
Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern zum 1. Oktober 
2012 in Kraft. Sie gilt erstmalig für Kandidatinnen und Kandidaten, die ihr Studium in 
einer Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung unter dieser Rah-
menprüfungsordnung begonnen haben.  
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Universität 
Rostock vom 4. Juli  2012. 
 
 
Rostock, den  9. Juli 2012 
 
 
 

Der Rektor 
der Universität Rostock 

Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Schareck 


